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ZEITGESPRACH

Vermögenspläne der BDA

Der Vorstand der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hat kürzlich „Grundsätze für 
eine weiterführende Vermögenspolitik“ verabschiedet. Was sind die wesentlichen Elemente? Wie beur
teilen die Gewerkschaften diese Grundsätze?

Ernst-Gerhard Erdmann

Grundsätze für eine weiterführende Vermögenspolitik

Die vom Vorstand der Bun
desvereinigung der Deut

schen Arbeitgeberverbände am 
7. Oktober 1976 verabschiedeten 
„Grundsätze für eine weiterfüh
rende Vermögenspolitik“ sind 
die konsequente Fortführung 
der unternehmerischen Grund
satzentscheidung für eine indi
viduelle Vermögensbildung in 
einer marktwirtschaftlichen Ord
nung und gleichzeitig unverän
derte Absage an den Mißbrauch 
der Vermögensbildung für kol
lektiven Machtanspruch. Als 
Eckpfeiler unserer Gesell
schaftsordnung steht das Privat
eigentum in mehrfacher Hinsicht 
mit den Freiheits- und Gleich
heitsrechten in enger Beziehung. 
Privates Eigentum bedeutet 
nicht nur Machtverteilung zwi
schen Gesellschaft und Staat, 
es bietet auch Gewähr für auto
nomes wirtschaftliches Handeln.

Tragender Gedanke für eine 
konstruktive und freiheitliche 
Vermögenspolitik ist die Über
zeugung, daß der Bestand einer 
privaten Eigentumsordnung

dauerhaft nur dann gesichert 
werden kann, wenn immer mehr 
Bürgern der Zugang auch zum 
Kapital in der Wirtschaft erleich
tert wird. Dieser Prozeß ist not
wendigerweise langfristiger Art. 
Er muß durch eine möglichst 
enge Verbindung von Lohnpoli
tik und Vermögenspolitik ge
währleisten, daß die volkswirt
schaftliche Leistungsfähigkeit 
erhalten bleibt und daß die Vor
aussetzungen für die Investitio
nen, das Wachstum und den Be
schäftigungsstand verbessert 
werden.

Im folgenden sollen die we
sentlichen Elemente der weiter
führenden vermögenspolitischen 
Überlegungen der Bundesver
einigung erläutert werden.

Einbeziehung des Tarifvertrages

Die bisherige Form der Ver
mögensbildung war erfolgreich, 
wird allgemein anerkannt und 
soll in ihrem jetzigen Umfang 
beibehalten werden. Es ist aber 
zu berücksichtigen, daß die im

Rahmen des 624-DM-Gesetzes 
gewährten vermögenswirksa
men Leistungen überwiegend 
zum Konten-, Bau- oder Lebens
versicherungssparen Verwen
dung finden. Eine stärkere Her
anführung der Arbeitnehmer an 
das sogenannte „Produktivver
mögen“ wäre daher auf diese 
Weise wohl nicht zu erreichen. 
Auch wenn man der Überbeto
nung des Produktivkapitals mit 
durchaus berechtigten Vorbehal
ten gegenübersteht, so kann 
doch die darüber geführte poli
tische Diskussion nicht ignoriert 
werden.

Bei der instrumentalen Aus
gestaltung der Vermögenspolitik 
bietet sich zwischen gesetzlichem 
Zwang und individuellem Spar- 
entscheid der Tarifvertrag als 
geeigneter Weg an. Die Tarif
partner könnten auf diese Weise 
ihrer wirtschaftspolitischen Ver
antwortung bei voller Gestal
tungsfreiheit im Rahmen der 
Tarifautonomie in besonderem 
Maße gerecht werden. Der Tarif
vertrag ist auch wie kein ande
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res Instrument in der Lage, den 
notwendigen Zusammenhang 
zwischen Einkommens- und Ver
mögenspolitik zu wahren. Im 
übrigen legt es die Erfolgsbilanz 
der bisherigen Vermögensbil
dung über Tarifverträge nahe, 
diesen Weg für weiterführende 
Überlegungen zu nutzen.

Anbindung an 
die Ertragssituation

In der tarifvertraglichen Auf
bringungsregelung soll nach 
den Vorstellungen der Bundes
vereinigung die Gewährung 
eines bestimmten Festbetrages 
vereinbart werden. Einer Tari
fierung gewinnabhängiger Lei
stungen würden nicht nur recht
liche Zweifel an ihrer Zulässig
keit entgegenstehen, sie würde 
auch schwerwiegende Probleme 
und Gefahren mit sich bringen: 
Zum einen könnte sie gewerk
schaftliche Forderungen nach 
Beteiligungs- oder Kontrollrech
ten bei der Gewinnfeststellung 
auslösen. Vor allem aber müßte 
die dann unvermeidbar unter
schiedliche Begünstigung der 
Arbeitnehmer innerhalb eines 
Tarifbereichs zur Forderung 
nach überbetrieblichen Aus
gleichsmechanismen in Form 
von Branchenfonds führen, die 
sich rasch zu einem Instrument 
der Investitionslenkung entwik- 
keln könnten.

Tarifvertragliche Vereinbarun
gen, die nach den vermögens
politischen Vorstellungen der 
Bundesvereinigung ausgestaltet 
sind, bieten die vergleichsweise 
größte Gewähr, den notwendi
gen Zusammenhang zwischen 
Einkommens- und Vermögens
politik herzustellen. Ohne die 
Möglichkeit einer weiterführen
den Vermögenspolitik wäre eine 
Fortsetzung der expansiven 
Lohnpolitik der vergangenen 
Jahre mit ihren negativen Fol
gen für die Geldwertstabilität, 
das Wachstum und den Be
schäftigungsstand zu befürch
ten. Bei übereinstimmender 
Laufdauer von Vermögensbil-

dungs- und Lohntarifvertrag — 
und damit ohne Vorbelastungs
wirkung langfristig vereinbarter 
vermögenswirksamer Leistun
gen —  erscheint eine tarifpoli
tische Flexibilität möglich, die 
tarifliche Vereinbarungen über 
die Vermögensbildung an die 
jeweilige Ertragssituation und 
-erwartung bindet und damit die 
Gesamtkostenbelastung der Un
ternehmen in wirtschaftlich ver
tretbaren Grenzen hält.

Vorgesehener Anlagekatalog

Um den gesellschafts- und 
wirtschaftspolitischen Erforder
nissen auch auf der Anlageseite 
Rechnung zu tragen, sollen die 
tarifvertraglich zu vereinbaren
den Leistungen in dem in der 
Wirtschaft arbeitenden Kapital 
angelegt werden. Zu diesem 
Zweck soll entweder eine Betei
ligung am arbeitgebenden Un
ternehmen oder eine individu
elle Anlage über Kreditinstitute 
im Rahmen eines Katalogs von 
Kapitalmarkttiteln alternativ zur 
Auswahl stehen. Der vorgese
hene Anlagekatalog geht über

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Dr. Ernst-Gerhard Erd
mann, 51, ist Hauptge
schäftsführer der Bundes
vereinigung der Deut
schen Arbeitgeberver
bände in Köln.

Dr. Karl H. Pitz, 38, arbei
tet seit 1970 in der Wirt
schaftsabteilung beim Vor
stand der IG Metall. Er ist 
dort u. a. für die Vermö
genspolitik zuständig.

den Begriff des „Produktivver
mögens“ im engeren Sinne hin
aus.

Die Ausweitung auf das „in 
der Wirtschaft arbeitende Kapi
ta l“ ist notwendig, weil Anlage
möglichkeiten in dem direkten 
Beteiligungskapital nicht in aus
reichendem Umfang zur Verfü
gung stehen. Würde man nur 
auf Beteiligungskapital im enge
ren Sinne abheben, wären viele 
Unternehmen aus rechtlichen 
und tatsächlichen Gründen 
kaum in der Lage, ihren Mitar
beitern eine derartige Anlage
möglichkeit zu bieten. Deshalb 
müssen für die jeweilige Rechts
form und Struktur des Unterneh
mens geeignete Anlageformen 
vorgesehen werden. Sie würden 
sich vom Arbeitnehmer-Darle
hen über die stille Gesellschaft 
bis hin zur Belegschaftsaktie er
strecken. Bei der externen An
lage macht es die bestehende 
Angebotsenge an direkten Be
teiligungswerten erforderlich, 
auch den Erwerb festverzins
licher Wertpapiere —  zumindest, 
soweit sie von Wirtschaftsunter
nehmen ausgegeben werden — 
zuzulassen.

Prinzip der Freiwilligkeit

Die heute schon gegebenen 
Möglichkeiten zur Anlage der 
tarifvertraglich vereinbarten Lei
stungen im arbeitgebenden Un
ternehmen könnten auch im In
teresse der kleineren und mitt
leren, nicht emissionsfähigen 
Unternehmen verstärkt wahrge
nommen werden. Dies würde 
jenen Unternehmen die Möglich
keit geben, einen mit der exter
nen Anlage verbundenen Liqui
ditätsverlust zu vermeiden. Un
verzichtbare Voraussetzung der 
Vereinbarung betrieblicher An
lagen muß jedoch die Beach
tung des Prinzips der Freiwillig
keit sein. Die Entscheidung, ob 
und zu welchen Bedingungen 
den Arbeitnehmern eine Betei
ligungsmöglichkeit am haften
den oder am nicht haftenden 
Kapital eingeräumt werden soll,
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muß einzig und allein bei der 
verantwortlichen Unternehmens
leitung liegen. Da es einen 
Zwang zur Mitarbeiterbeteili
gung weder rechtlich noch fak
tisch geben kann, steht auch 
das Problem einer „Kapitalüber
fremdung“ überhaupt nicht zur 
Diskussion.

Die nicht zuletzt aus verfas
sungsrechtlichen Gründen un
verzichtbare Freiheit des Arbeit
gebers zum Angebot einer An
lagemöglichkeit im eigenen Be
trieb muß mit der Freiheit des 
Arbeitnehmers korrespondieren, 
ein solches Angebot anzuneh
men. Das eine kann ohne das 
andere nicht aufrechterhalten 
werden.

Vorgebrachte Bedenken

Bei einer Anlage im arbeit
gebenden Unternehmen kann 
sich das Problem der Kumulie
rung von Arbeitsplatz- und Kapi
talrisiko stellen. Durch geeignete 
Vorkehrungen soll dieses Pro
blem entschärft werden, ohne 
jedoch das einer marktwirtschaft
lichen Ordnung immanente Zu
sammenspiel von Risiko und 
Chance damit zu durchbrechen. 
Angesichts der bekannten Zu
rückhaltung breiter Bevölke
rungsschichten gegenüber risiko
behafteten Anlageformen und in 
Anbetracht der Tatsache, daß 
die eingegangene Beteiligung mit 
einer Festlegungsfrist versehen 
ist, erscheint ein zeitlich begrenz
ter Insolvenzschutz gerechtfer
tigt. Dabei soll die Kapitaleinlage 
nur in Höhe der tariflichen Lei

stungsbeträge gegen das Kon
kursrisiko abgesichert werden. 
Bei einer Aufbringung der Finan
zierungsmittel im Umlageverfah
ren wäre eine Kapitalansamm
lung und damit die Möglichkeit 
eines Machtmißbrauchs und einer 
Störung des Kapitalmarktes von 
vornherein ausgeschlossen.

Zu den insbesondere von den 
kleinen und mittleren Unterneh
men geäußerten Bedenken, die 
vermögenspolitischen Überle
gungen der Bundesvereinigung 
könnten zu einer zusätzlichen 
Kostenbelastung und bei einer 
Anlage außerhalb des Unterneh
mens zu Liquiditätsverlusten füh
ren, ist festzustellen, daß die 
gegenwärtig zur Diskussion ste
hende vermögenspolitische Al
ternative die Aufstockung des 
624-DM-Gesetzes wäre. Die da
mit verbundenen Kostenbela
stungen würden jedoch —  bei 
Übernahme der steuerlichen Ent
lastung für Kleinbetriebe —  nicht 
geringer sein als nach dem Vor
schlag der Bundesvereinigung.

Der Einwand, kleinere und 
mittlere Unternehmen könnten 
keine Anlagemöglichkeiten im 
eigenen Betrieb einräumen, trifft 
auch nur bedingt zu. Zwar dürfte 
dies für weite Bereiche z. B. des 
Handwerks, des Einzelhandels 
oder der Landwirtschaft wegen 
der dortigen besonderen Gege
benheiten in der Tat schwer rea
lisierbar sein. Diese Unterneh
men hätten aber die Möglichkeit 
der Barauszahlung und stünden 
sich damit jedenfalls nicht

schlechter als bei einer Auf
stockung des 624-DM-Gesetzes. 
Bei der Barabführung und der 
anschließenden Anlage der Mittel 
über den Kapitalmarkt ist zu be
rücksichtigen, daß sich im glei
chen Maße, in dem sich Kapital
gesellschaften unmittelbar am 
Kapitalmarkt durch Ausgabe von 
Aktien oder Schuldverschreibun
gen finanzieren, ihre Nachfrage 
nach Bankkrediten verringert 
und ein entsprechend größeres 
Kreditvolumen für die übrigen 
Unternehmen zur Verfügung 
steht. Darüber hinaus könnte es 
sogar zu einer zusätzlichen Be
reitstellung von Finanzierungs
mitteln für nicht emissionsfähige 
Unternehmen dadurch kommen, 
daß im Ansatz vorhandene Ka
pitalmarktinstrumente, die be
sonders dem Finanzierungs
bedarf dieser Unternehmen die
nen, weiter ausgebaut werden.

Freiheitliche Grundprinzipien

Der bisherige Erfolg der tarif
vertraglichen Vermögensbildung 
hat entscheidend zur Abwehr ge- 
setzlicherZwangsregelungen bei
getragen, die ordnungs- und wirt
schaftspolitisch gleichermaßen 
bedenklich waren. Derartige ge
setzliche Regelungen gehören je
doch nach wie vor zum program
matischen Forderungskatalog in 
der Politik. Daher wird auch in 
der nächsten Legislaturperiode 
die Vermögenspolitik einen ho
hen politischen Stellenwert ein
nehmen.

Für die unternehmerische Seite 
gilt es dabei, in die anstehende
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Auseinandersetzung mit einer 
klaren Position einzutreten und 
ihre Handlungsfähigkeit durch 
das Aufzeigen einer eigenen Al
ternative zu unterstreichen. Bei 
der konkreten Ausgestaltung der 
zukünftigen Vermögenspolitik 
wird vor allem darauf hinzuwir
ken sein, daß die Grundprin
zipien einer freiheitlichen Wirt
schafts- und Gesellschaftsord
nung gewahrt bleiben. Auf
bauend auf den bisherigen Er

folgen muß die Zielrichtung aller 
Maßnahmen die individuelle Ver
mögensbildung sein, zu der sich 
die Arbeitgeber seit jeher be
kannt haben.

Im Hinblick auf die zur Siche
rung eines angemessenen 
Wachstums und eines befriedi
genden Beschäftigungsstandes 
notwendige überproportionale 
Investitionsausweitung wird es 
gleichermaßen wichtig sein, bei 
der Mittelaufbringung den Zu

sammenhang zwischen Einkom
mens- und Vermögenspolitik so 
eng wie möglich zu gestalten 
und bei der Mittelverwendung 
die Arbeitnehmer stärker an 
dem in der Wirtschaft arbeiten
den Kapital zu beteiligen. 
Grundlage aller vermögenspoli
tischen Überlegungen innerhalb 
der Bundesvereinigung ist da
bei die gemeinsame Überzeu
gung von der Notwendigkeit 
einer konstruktiven und freiheit
lichen Vermögenspolitik.

Karl H. Pitz

Kein tragbares tarifpolitisches Konzept

Die Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberver

bände hat mit ihren Plänen zur 
Vermögensbildung Schwierig
keiten. Zwar ist die Auseinan
dersetzung innerhalb dieses 
Verbandes nach außen herab
gespielt worden, aber eine 
ganze Reihe von Indizien weist 
darauf hin, daß die beschlosse
nen Grundsätze innerhalb des 
Arbeitgeberlagers selbst außer
ordentlich umstritten sind.

Da keine Einzelheiten bekannt 
wurden, ist seit Monaten in der 
Presse über das neue Modell 
spekuliert worden. Bekannt war 
nur, daß ein Präsidialarbeits
kreis der BDA unter Vorsitz von 
Hanns Martin Schleyer die neue 
Vermögenspolitik entwickeln 
sollte. Die Vorstellungen wurden 
zunächst so geheim gehalten, 
daß in der Presse gar von einem 
„Mysterien-Ausschuß“ die Rede 
war.

Konzept ohne Aktualität

Trotz dieser Vorsichtsmaß
nahme wurde das Bild im Laufe 
der Zeit klarer. Zum einen er

wuchs im Arbeitgeberlager 
selbst eine starke Opposition, 
anhand deren Argumentation 
man Rückschlüsse auf das Kon
zept ziehen konnte. Zum ande
ren stemmte sich ein großes 

Wirtschaftsblatt energisch gegen 
diese Pläne. Schließlich wurde 
Anfang Oktober in einer Wo
chenzeitschrift das Programm 
fast vollständig abgedruckt. Die
ses Papier sollte in einer Vor
standssitzung am 7. Oktober be
schlossen werden.

Vergleicht man das vollstän
dige Programm mit den Grund
sätzen, die nach dieser Vor
standssitzung von der BDA pu
bliziert wurden, so zeigt sich 
klar, daß diesem tarifpolitischen 
Konzept aus der Sicht der Bun
desvereinigung selbst keine Ak
tualität zukommt:

□  Erstens wurde das gesamte 
vom Präsidialarbeitskreis vorge
legte Papier gestrichen. Abge
stimmt wurde nur über Grund
sätze, die diesem Papier in 
einem Anschreiben vorangestellt 
waren. Ein Wirtschaftsblatt kom
mentierte deswegen, es sei nur

über „philosophische Vorbemer
kungen“ abgestimmt worden.

□  Zweitens wollte der Präsi
dialarbeitskreis über Einzelhei
ten der Ausgestaltung dieser 
Grundsätze nach der Vorstands
sitzung „in den zuständigen 
Gremien der Bundesvereini
gung“ weiterberaten. Der Vor
stand änderte das dahingehend 
ab, daß „in den Verbänden und 
zuständigen Gremien der Bun
desvereinigung“ weiter beraten 
werden soll. Die Verbände 
selbst haben sich also hier 
einen Einfluß auf die weitere 
Willensblldung innerhalb der 
BDA Vorbehalten.

G  Drittens schließlich handelt 
es sich nur um grundsätzliche 
Vorstellungen, nicht jedoch um 
konkrete tarifpolitische Empfeh
lungen der BDA.

Wenn man dieses Konzept in 
Konkurrenz zum 624-DM-Gesetz 
sieht, wird einerseits deutlich, 
daß dieser tarifpolitischen Kon
zeption aus gewerkschaftlicher 
Sicht keine Aktualität beizumes
sen ist. Es ist die erklärte Politik
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vieler Gewerkschaften, die von 
der Bundesregierung bereitge
stellten Sparmöglichkeiten voll 
auszuschöpfen. Die BDA selbst 
hat den Vorrang dieses Weges 
betont. In einer Erklärung der 
BDA vom 10. November 1972 
hieß es nämlich: „Um die tarif
vertragliche Vermögensbildung 
weiter auszubauen, hat die Bun
desvereinigung im vergangenen 
Jahr vorgeschlagen, den Begün
stigungsrahmen des 624-DM- 
Gesetzes Schritt für Schritt 
durch weitere tarifvertragliche 
Vereinbarungen auszuschöp
fen.“

Für den Bereich der Metall
industrie ist gerade ein Tarif
vertrag zwischen der IG Metall 
und den Metallarbeitgebern ab
geschlossen worden, der in Stu
fen die volle Ausschöpfung des 
dritten Vermögensbildungsge
setzes sicherstellt. Dieser Tarif
vertrag hat eine Laufzeit bis 
zum Jahre 1982. Die IG Metall 
hat in der Öffentlichkeit erklärt, 
daß mit dieser Ausschöpfung 
des 624-DM-Gesetzes „das ver
mögenspolitische Spektakel für 
uns auf absehbare Zeit erst ein
mal beendet ist“ . Für viele Ge
werkschaften sieht die Proble
matik ähnlich aus.

Daß dieser tarifpolitischen 
Konzeption aus gewerkschaft
licher Sicht keine Aktualität bei
zumessen ist, wird andererseits 
auch deutlich, wenn man sich 
die Inhalte der BDA-Vorstellun- 
gen ansieht.

Inhalte der BDA-Vorsteilungen

Wenn auch die BDA-Vor- 
standspläne hinsichtlich der De
tails eher als vage Absichtser
klärungen bezeichnet werden 
müssen, so zeigt sich als Grund
konzept folgendes Muster:

□  Alle überbetrieblichen Fonds 
werden entschieden abgelehnt.

□  Das 624-DM-Gesetz soll bei
behalten werden.

ö  Nach der vollen Ausschöp
fung des 624-DM-Gesetzes 
schließen die Tarifparteien wei

tere Tarifverträge zur Vermö
gensbildung ab. Die Tarifver
tragsparteien entscheiden also 
darüber, in welcher Höhe ver
mögenswirksame Leistungen 
dem einzelnen Arbeitnehmer zu
fließen.

□  Bei diesen Verhandlungen 
soll der Zusammenhang zwi
schen Einkommens- und Ver
mögenspolitik so eng wie mög
lich gestaltet werden.

□  Die Arbeitnehmer sollen in
dividuell über die Anlage der 
Mittel entscheiden. Prinzipiell 
sollen die Gelder im eigenen 
Betrieb wieder angelegt werden. 
Daneben sollen Anlagemöglich
keiten außerhalb des Betriebes 
geschaffen werden.

□  Es soll geprüft werden, ob 
diese Gelder im Konkursfall ge
sichert werden können.

In diesen Grundsätzen kommt 
zunächst zum Ausdruck, daß die 
Arbeitgeber nach wie vor alle 
überbetrieblichen Fonds ableh
nen. Das ist nicht neu. Schon 
die Pläne der Bundesregierung, 
solche überbetrieblichen Fonds 
auf gesetzlicher Grundlage zu 
errichten, sind von den Arbeit
gebern immer abgelehnt wor
den. Dieser Grundsatz bedeutet 
darüber hinaus allerdings auch, 
daß die BDA sich gegen die 
Einrichtung von Branchenfonds 
ausspricht. Denn auch solche 
Fonds, an die die Unternehmun
gen eines bestimmten Wirt
schaftszweiges Gewinnabgaben 
abführen sollen, sind überbe
triebliche Organisationen. Die 
BDA hat sich somit für die 
engste denkbare Lösung ausge
sprochen.

Entgegen dem ursprünglichen 
Entwurf ist die Beibehaltung des 
624-DM-Gesetzes vom Vorstand 
in den neuen Text aufgenom
men worden. Daraus muß der 
Schluß gezogen werden, daß die 
Arbeitgeber nicht die Pläne von 
Bundeswirtschaftsminister Fri- 
derichs für die Aufstockung die
ses Gesetzes auf 936 DM unter
stützen. Die BDA hat sowohl

hinsichtlich der auszuhandeln
den Leistungen als auch hin
sichtlich der Anlage dieser Mit
tel andere Vorstellungen als der 
Wirtschaftsminister.

Groteskes Mißverständnis

Von den Arbeitgebern ist in 
der Vergangenheit immer wie
der betont worden, daß sie die 
Vermögenspolitik gegen die De- 
mokratisierungs- und Mitbestim
mungspläne der Gewerkschaf
ten ausspielen wollen. Das trifft 
im allgemeinen auch auf das 
vorgelegte Konzept zu. Im be
sonderen kommt es dadurch 
zum Ausdruck, daß das BDA- 
Modell so konstruiert ist, daß 
jede weitere Einflußnahme der 
Arbeitnehmer sorgfältig ausge
schaltet wird.

Das vermögenspolitische Mo
dell der BDA ruht auf zwei ver
schiedenen Säulen: Zwischen 
der Aufbringungs- und Anlage
seite wird klar unterschieden. 
Was die Aufbringungsseite des 
Modells betrifft, so sind hier die 
Gewerkschaften voll eingeschal
tet. Die Tarifvertragsparteien 
sollen nämlich in einem Tarif
vertrag festlegen, wie hoch die 
vermögenswirksamen Leistun
gen sind, die an den einzelnen 
Arbeitnehmer ausgezahlt wer
den. Nun hat es zu diesem 
Punkt bereits erhebliche Mißver
ständnisse gegeben. Nachdem 
die IG Metall festgestellt hatte, 
daß sie diese Arbeitgeberpläne 
ablehnen würde, wurde ihr un
terstellt, sie würde blindlings 
Leistungen der Unternehmun
gen in den Wind schlagen. Aus
schlaggebend dafür seien ge
werkschaftspolitische und ideo
logische Motive, die die Ge
werkschaftsmitglieder selbst 
nicht teilen würden. Von der 
Presse wurde die IG Metall ge
fragt, ob sie sich in dieser 
Weise nicht in die unhaltbare 
Position des Neinsagers manö
vriere. Selbst die Arbeitgeber, 
die ja bei der Vermögensbil
dung zunächst zahlen müßten, 
kämen jetzt mit solchen Kon
zepten heraus.

606 WIRTSCHAFTSDIENST 1976/XII



ZEITGESPRÄCH

Diese Fragen verraten ein 
groteskes Mißverständnis der 
Absichten, die die BDA tatsäch
lich mit ihren Plänen verfolgt. 
Die IG Metall hat nicht deswe
gen Nein zu diesen Plänen ge
sagt, weil großzügig auf Ange
bote der Arbeitgeber verzichtet 
werden sollte. Davon kann über
haupt keine Rede sein. In Wirk
lichkeit bietet die BDA keine zu
sätzlichen Leistungen an. In 
ihren Grundsätzen heißt es 
nämlich deutlich: „Gesell
schafts-, investitions- und be
schäftigungspolitische Erwägun
gen gebieten es, den Zusam
menhang zwischen Einkom
mens- und Vermögenspolitik 
auch in Zukunft zu wahren und 
so eng wie möglich zu gestalten. 
Der Tarifvertrag ist wie kein 
anderes Instrument in der Lage, 
diesen Zusammenhang zu 
sichern“ . Was sich hinter dieser 
Formulierung verbirgt, haben 
Arbeitgeberpublikationen an an

derer Stelle schon deutlicher 
gesagt. „Die Beteiligung der 
Mitarbeiter am Firmenkapital er
höht das Interesse für Gewinn 
wie Rentabilität und sichert dem 
Unternehmen zusätzliche Finan
zierungsquellen. Denn Mitarbei
terbeteiligung ist kein Ausfluß 
sozialpolitischer Phantastereien, 
sondern führt zu handfesten be
triebswirtschaftlichen Vorteilen: 
Erhöhung des Eigenkapitals, 
Ausweitung der Kreditlinie, Ver
besserung der Liquidität. Dreh- 
und Angelpunkt jeder Kapital
beteiligung ist der Finanzie
rungseffekt für das Unterneh
men, also die gewinnsteigernde 
Wirkung.“

Stärkung der Kapitaldecke

Deutlicher konnte es nicht ge
sagt werden. Im Kern laufen 
diese Pläne auf die Stärkung der 
betrieblichen Kapitaldecke hin
aus. Die Unternehmer wollen 
keine zusätzlichen Mittel finan

zieren, sondern sie wollen zu
sätzliche Mittel kassieren.

Wenn die IG Metall Nein sagt, 
sperrt sie sich also nicht gegen 
zusätzliche Leistungen, sondern 
sie hält ganz im Gegenteil an 
ihrer aktiven Tarifpolitik fest. Sie 
hält an einer Politik fest, die in 
der Vergangenheit ihren Mitglie
dern eine erhebliche Verbesse
rung des Lebensstandards gesi
chert hat und diese Aufgabe auch 
in Zukunft erfüllen wird. Das 
BDA-Konzept ist ein Investiv- 
lohnmodell. Die über die vermö
genspolitische Initiative zu ge
winnenden Mittel sollen prinzi
piell in der Einkommenspolitik 
angerechnet werden. Die vermö
genspolitischen Leistungen sol
len also nicht zusätzlich zur Lohn- 
und Gehaltspolitik aufgebracht 
werden —  sowie das alle früheren 
Vermögenspläne, die auf Umver
teilung der Produktivvermögen 
abstellten, vorsahen — , sondern 
sie sollen an Stelle von Löhnen

OlundGas- 
wir denken an morgen.

Daß Öl und Gas zu den wichtig
sten Grundlagen unserer Zivili
sation gehören, ist eineTatsache. 
NichterstseitderÖlkrise wissen 
wir, daß die Verfügbarkeit über 
Energie nichts Selbstverständ
liches ist. Mobil tut sehr viel, um 
die Versorgung unseres Landes 
aus eigenen Vorkommen zu 
verbessern. Seit 40 Jahren 
suchen und finden wir in der 
Bundesrepublik Deutschland 
Öl und Gas. Und wir glauben, 
daß diese Suche auch in Zu
kunft erfolgreich sein wird, und 
daß sich die Ausbeute in den

bereits gefundenen Feldern 
verbessern läßt: Von den vor
handenen Ölmengen unserer 
Felder in Deutschland lassen 
sich zunächst nur etwa 25% 
fördern. Diese Quote durch 
chemische und physikalische 
Verfahren zu steigern, hat Mobil 
sich zur Aufgabe gemacht. Es 
ist eines unserer wichtigsten 
Forschungsprogramme auf 
dem Gebiet der Suche und För
derung von Energierohstoffen. 
Damit wir auch morgen genü
gend Energie haben. Mobil
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und Gehältern gezahlt werden. 
Im Kern wollen die Arbeitge
ber —  wie ihre Äußerungen zur 
Einkommensverteilung aus der 
jüngsten Zeit beweisen —  durch 
diese gegenseitige Aufrechnung 
von Leistungen den Anteil der 
Arbeitnehmer am Sozialprodukt 
sogar herabdrücken. Ziel näm
lich ist die „Entschärfung des 
Verteilungskampfes“ .

Derartige Pläne hat die IG Me
tall schon immer abgelehnt. Sie 
hat immer wieder betont, daß 
solche Pläne keine verteilungs
politische Lösung darstellen, 
sondern nichts weiter als ein In
strument gegen die gewerk
schaftliche Lohn- und Gehalts
politik sind.

Neben den Arbeitnehmern soll 
die öffentliche Hand zur Stär
kung der innerbetrieblichen Ka
pitalbildung beitragen. Absicht
lich zu diesem Zweck nahm der 
Vorstand der Bundesvereinigung 
noch die Formel in das Papier 
auf: „Der Gesetzgeber müßte 
hierzu durch die Anpassung ge
setzlicher und steuerrechtlicher 
Vorschriften einen fördernden 
Beitrag leisten“ . Nachdem das 
gesamte, ursprünglich verfaßte 
Papier der Streichung zum Op
fer fiel, ist nicht genau auszu
machen, für welche konkreten 
Wünsche die öffentliche Hand 
einen finanziellen Beitrag leisten 
soll. Daß die Arbeitgeber in die
sem Punkt jedoch sehr findig 
sind und sich rechtzeitig Wege 
ausdenken werden, auf denen 
auch der Steuerzahler zur Stär
kung der betrieblichen Finanzen 
herangezogen werden kann, 
steht außerhalb jeden Zweifels. 
Da das gesamte Steueraufkom
men in hohem Maße von Arbeit
nehmern getragen wird, werden 
diese auf solche Art und Weise 
zum zweiten Mal zur Ader ge
lassen. Eine solche Subventio
nierung der betrieblichen Finanz
decke muß abgelehnt werden.

Was die Anlageseite des Mo
dells der BDA betrifft, so sind

die Gewerkschaften ausgeschal
tet. In dem Papier heißt es: 
„Verfassungsrechtliche, ord
nungspolitische und wirtschaft
liche Gründe erfordern jedoch 
unverzichtbar die freie und auto
nome Entscheidung der einzel
nen Unternehmensleitung dar
über, ob und unter welchen Be
dingungen eine Anlage im ar
beitgebenden Unternehmen an
geboten werden kann. Im Falle 
dieses Angebots muß der ein
zelne Arbeitnehmer das Wahl
recht haben, von diesem Ange
bot Gebrauch zu machen“ . Im 
Gegensatz zur Aufbringung der 
Mittel, die kollektiv ausgehandelt 
werden sollen, erfolgt die Anlage 
der Mittel nach der individuellen 
Entscheidung des einzelnen Un
ternehmers und Arbeitnehmers.

Negierung der Anlagewünsche

Auf der Anlageseite ist im 
übrigen der entscheidende 
Grund dafür zu suchen, daß sich 
die BDA den Vermögensplänen 
des Wirtschaftsministers wider
setzt. Bei dem zur Zeit gültigen 
624-DM-Gesetz entscheiden sich 
nahezu alle Sparer für die drei 
verschiedenen Anlageformen: 
Für das Kontensparen, das Bau
sparen oder für die Lebensversi
cherung. Diese Formen führen 
zunächst zu einem Liquiditäts
abfluß aus dem Unternehmen. 
Das hat die Arbeitgeber in zu
nehmendem Maße gestört. Des
halb haben sie auf Abhilfe ge
sonnen. Die von ihnen gefun
dene Lösung sieht eine Kehrt
wendung vor. Die heute bevor
zugten Anlagewünsche der Ar
beitnehmer sollen dabei gezielt 
negiert werden. Der Grundsatz: 
„Die heute schon gegebenen 
Möglichkeiten der Anlage der 
tarifvertraglich vereinbarten Lei
stungen der arbeitgebenden Un
ternehmen sollten zunehmend 
wahrgenommen werden können“ 
zeigt die Richtung. Die Mittel 
sollen nicht aus den Betrieben 
abfließen, sondern sie sollen vor

rangig im eigenen Betrieb wieder 
angelegt werden.

Würde sich Wirtschaftsminister 
Friderichs mit seinen Vermö
gensplänen durchsetzen, so 
könnte dieses Ziel nicht erreicht 
werden. Bei einem 936-DM-Ge- 
setz müßten die heutigen An
lageformen erhalten werden. 
Selbst wenn einige zusätzliche 
betriebliche Anlagemöglichkei
ten geschaffen würden, ist doch 
davon auszugehen, daß die mei
sten Arbeitnehmer abermals die 
Anlage ihrer vermögenswirksa
men Leistungen außerhalb des 
Betriebes bevorzugen würden. 
Im Moment sind zwischen diesen 
unterschiedlichen Zielsetzungen 
nur schwer Kompromißmöglich
keiten auszumachen.

Bindung an die Betriebe

Neben den finanzpolitischen 
werden mit diesen betrieblichen 
Anlageformen weitere Absichten 
von den Unternehmern verfolgt. 
So schrieb der christdemokra
tische Vermögenspolitiker Pie- 
roth: „Die Mitarbeiter-Kapital
beteiligung fördert die Leistungs
bereitschaft und innerbetrieb
liche Solidarität“ . Wen diese 
innerbetriebliche Solidarität um
fassen soll, definiert eine an
dere Publikation: „Wenn die
Ausgabe von Belegschaftsaktien 
von einer entsprechenden Infor
mationstätigkeit begleitet sind, 
sollte es gelingen, auch auf diese 
Weise das Verständnis für wirt
schaftliche Zusammenhänge und 
für die Anliegen der Aktionäre 
zu wecken.“ Weiter heißt es: 
„Auch die Auftritte von Klein
aktionären auf Hauptversamm
lungen zeigen, daß es vielen 
nicht gleichgültig ist, welchen 
Kurs Wirtschaft und Politik 
steuern.“

Uns liegt es fern, die mit solchen 
Bemühungen verfolgten Absich
ten zu überschätzen. Wenn die 
Arbeitgeber glauben, sie könn
ten Kleinkapitalisten schaffen 
und damit die Arbeitnehmer dar
über hinwegtäuschen, daß sie
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abhängig Beschäftigte sind, so 
erliegen sie einer Illusion. Ge
nausowenig wie sich Münchhau
sen am eigenen Schopf aus dem 
Sumpf ziehen konnte, genauso
wenig können sich die Arbeit
nehmer über den Besitz von 
Kleinkapital aus ihrer abhängi
gen Stellung befreien. Trotzdem 
bleibt das Ziel dieser Pläne, den 
Arbeitnehmer von seinen Ge
werkschaften zu entfremden. 
Die Bindung an das Unterneh
men soll die Bindung an die 
Gewerkschaften lockern oder gar 
nicht erst entstehen lassen.

Daß diese gewoilte Bindung 
an die Betriebe nicht in die ar
beitsmarktpolitische Landschaft 
der 70er und 80er Jahre paßt, 
haben die Vermögenspolitiker 
offensichtlich übersehen. Die 
gleichen Kreise, die unermüdlich 
die Bedeutung einer hohen Mo
bilität für die Erhaltung der Voll
beschäftigung propagieren, ver
suchen jetzt Fesseln zu knüpfen,

die die Erhaltung der Vollbe
schäftigung noch erschweren 
müssen.

Dünne Absichtserklärungen

Es liegt auf der Hand, daß mit 
dieser Art der Vermögensbildung 
besondere Risiken verbunden 
sind. So wird das Problem der 
Kumulierung von Arbeitsplatz- 
und Kapitalrisiko von der BDA 
ausdrücklich anerkannt. Dabei 
geht es um das Problem, daß im 
Konkursfall die beteiligten Ar
beitnehmer nicht nur ihren Ar
beitsplatz, sondern auch ihre Er
sparnisse verlieren. Im Gegen
satz zu dem ersten Entwurf, in 
dem ein Vorschlag zur Regelung 
dieses lnsolvenzproblems unter
breitet worden war, hat der Vor
stand der BDA sich nur dazu 
durchringen können, eine Prü
fung des Problems zuzusagen. 
Damit wird das ganze Konzept 
noch weiter auf die lange Bank 
geschoben.

Der Vollständigkeit halber ha
ben die Arbeitgeber auch die An
lagemöglichkeiten außerhalb des 
Unternehmens vorgesehen. Die 
Arbeitnehmer sollen also ganz 
bestimmte Wertpapiere bei Ban
ken ihrer Wahl kaufen können. 
Diese Anlagealternative darf 
allerdings nicht darüber hinweg
täuschen, daß der Plan prinzi
piell darauf abzielt, die Mittel im 
abeitgebenden Betrieb stehen zu 
lassen.

Schon vor dem 7. Oktober 1976 
stand fest, daß der BDA der 
große Wurf in der Vermögens
politik nicht gelingen würde. 
Daß das verabschiedete Konzept 
so dürftig ausfallen würde, hat 
überrascht. Gemessen an dem 
Werbeaufwand, der schon vorher 
um die Vermögenspläne gemacht 
worden war, sind nur dünne 
Absichtserklärungen herausge
kommen. Ein tragbares tarifpoli
tisches Konzept ist das jeden
falls nicht.

Vom Tor zum Süden zum Tor in die Welt:

weiß-blauer Bankservice kam am 
22.Novemberl976von der Isar an die Elbe.

r  Die HYPO-BANK in Zahlen:
K onzernb ilanzsum m e

über 42 M rd. DM

N ich t ko nso lid ie rte  
B ilanzsum m e (30. 6.76)

über 30 M rd. DM

K undenein lagen
über 13 M rd. DM

K red itvo lum en
über 11 M rd. DM

G esam tum lau f 
e ig e n e r Em issionen

über 11 M rd. DM

H ypo thekenaus le ihungen
übe r 11 M rd. DM

M ita rb e ite r 10500

G rün d un g s ja h r 1835

Mit 500 Filialen sind wir im dynamischen 
Wirtschaftsraum Süddeutschland und in 
Berlin, durch unsere Tochtergesellschaft, 
die Westfalenbank Bochum, im Industrie
gebiet Westdeutschland vertreten. Im 
internationalen Geschäft sind wir durch 
unsere 100%Tochter HYPO-BANK INTER
NATIONAL S.A. Luxembourg und als deren 
Gründungsmitglied über die ABECOR -  
Associated Bank of Europe S.A., der 
größten Bankenkooperation führender 
Banken des Kontinents in England, Frank
reich, Belgien, den Niederlanden, in 
Luxembourg, Italien, Österreich tätig. 
Repräsentanzen und Beteiligungen in 
London, New York, Madrid, Teheran, 
Johannesburg, Sydney, Mexico City und 
Rio de Janeiro sowie 2000 Korrespondenten 
in 5 Erdteilen sind unsere Kontaktstellen 
zu Ihren Geschäftspartnern in aller Welt.
Seit dem 22. November sind wir nun auch 
in Hamburg mit einer Niederlassung ver
treten. Am Ballindamm 39, direkt an der 
Alster.

W irsind fürS ie da:
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 
von 9 - 1 6  Uhr
und Donnerstag von 9 - 1 8  Uhr.
Oder rufen Sie doch einfach mal an -  
Hamburg 322081 - u n d  vereinbaren Sie 
einen Besprechungstermin nach Ihren 
Wünschen.

Wir kommen dann gern in Ihr Haus.

< xh r>

H Y P O i ß A N K
BAYERISCHE HYPOTHEKEN- UND WECHSEL-BANK
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